
Gesezgebung

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Band (Jahr): 1 (1799)

PDF erstellt am: 24.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



!?8

aber mdlich dem Kanonen - und Kartetschenfeuer.
Dw Vorposten ter Kaiseriichen stehen nun bei dem

H rzelschen Landguthe. Auch stehen noch bei Wie-
dikon chngesahr 2000 Kaiserliche zu Fuß und zu
Pferde. Auf der oudern Seite der bimmat bei

Höngg und am Hönggerberge haben sie ihr Lager
aauz aufgehoben. Ganz Meister sind die Franken von

> Wàdenschwyl, Richtenschwyi, Lach », und von da

haben sie sichern Rucken gegen Eiusieöcln, Schwyz,
Ältorf; sie machten mehrere ioov Kriegsgefangene;
auch nur in R-chteuschwyl all iu 27 Officiere.und
drunter einen General. Heute soll nun theils von
Ursern theils von Wall's her der Gotthürd forcirt
werden.

Gier res, den 15. August. Gestern frühe trieb
der französische General Jardon die Oestreicher von
Nalters hinaus über Morell. Auf dem änderst

lifer der Rhone schlug der General Thüreau auf
allen Seiten den Feind und machte mehrere Hum
dert Kriegsgefangene. Ununterbrochen dauert das
Gefechte fort. Wenig beträchtlich ist unser Verlust.
Unter den Kriegsgefangenen befinden sich zwei re-
bcllische Bauern ; ein überzeugender Beweis
von d'er Menschlichkeit und Mäßigung der braven
Franken.

P a t r i 0 t i s ch e Züge.
Als das 3. Bataillon vom Leman aus Lausanne

nach Milden gezogen, wurde da seine Musterung
vorgenommen. Bei dieser nahm man einen Vater-
landsvertheidiger wahr, der ein Greis von ZyIah-
rcn und Familienvater von 5 Kindern -- 3 Knaben
und 2 Madchen ist. Er heißt Marx Bouillon, und
ist von Vufieus la Ville. Sem hoyes Alter, voran-
laßre, daß ihn einer fragte, warum er genöthigt
worden, mit der Elite zu Feld zu ziehen? »Nie-
mand," antwortete er, "hat mich dazu genöthigt,
ich z-ehe freiwillig, statt meines Sohnes, welcher
besser als ich die Erde bauen kann; und ob ich
sleich mir dem Kriegsdienste nicht vertraut bin, so

werde ich doch meinen Mann tresser«." Man be- Z

wundert seine Entschlossenheit, und laßc ihn im Ba-
taillou. Er that seine Dienste so gut, als sie viel-
leiclit sein Sohn nick: gethan haben würde. Im
Felde wo er, gleich den rüstigen Kriegern, alle
Beschwernisse ertrug, erkranket der brave Alte; und
auf den Rath seiner Freunde, Arzneimitte! zu neh-
men, sprach er: »Nie hab' ich derlei Mittel ge>
braucht; frisches Wäger und strenge Diät werden
meine Gesundheit w.àr Herstelleu." Wirklich ge-
.l'.ießt er, zur Freude seiner.Familie und seiner
Freunde, vollkommene Gesundheit.

Gabriel Mrietax von CrWer, Distrikts Morste,
4 8 Jahr alt und Vater von 10 Kmdcrn, worunter

L Söhne und 2 Töchter sind, hatte einen seiner

Söhne bei dem nemlichen Bcuaillon. Dieser ver-

ließ sein Corps uns kam nach Hause, in der Hoff-
nung von den Seinigen gut aufgenommen zu wer-
den. Der Vater, als er jenen Sohn erblicke,

fragte diesen: »Ist das Bata llon entlassen uud das

Vaterland vom Feinde befreit?" Der Sohn sprich

nein, und versicherte, daß Mangel an Geld ch'

zur Rükkehr gezwungen habe. Der Vater hicrià
aufgebracht, befahl ihm, sogleich ;n seinem Corps

znrükzueilen, und treu st.nem Schwüre und dem

Vaterian.de, künftig unter seiner Fahne zu bleibe»,

„Gott verhüte," sagte er, »daß deine Auffàhr»»g
einen schckmmen Eindruk auf deine Brüder «
deme Mitbürger mache!" Der Sohn würde hiev

auf ohne Wiederrede abgereist seyn, wenn sti»l

Füsse nicht verwundet gewesen waren. Der Vm
sah dies, und damit der Platz seines Sohnes,
wahrend dieser geheilt werden sollte, nicht mwesezt

bleibe, sagte zu dem Sohne: „Wohla", M
deine Füsse, ich gehe dich zu ersetzen!" Ereilte

zur Municipalität, begehrte einen Paßport und die

Erlaubniß, auf die lcdige Stelle seines Sohnes zi

gehen. Dieß wurde ihm gestattet, und gesund mid

wohl kam der brave Bater ins Lager bei Kobienj

an, wo. er seine Papiere vorgewiesen, die s»

schmeichelchift als ehrenvoll für ihn waren.

Dem Original gleichlautend;
Bern, den 16. August 1799.

Der General - Sekretär,

Mousson.

Gesezgebung.
Großer Rath/ 12. August.

(Fortsttzmtg.)
G mür ist Anderwerths Meinung, und begehrt,

daß diese 100000 Franken, wenn sie bewilligt we

den, gleichförmig unter die bedürftigsten Ge'MX
ohne besondere Begünstigung einzelner Cantoill ve '

theilt werden.
Hübe r beharrt auf seinem Antrag, und M

übrigens Secrerans Bemerkungen bei, well >

hierüber gar nicht auf Vereinigung aller Cam

warren muß.
Carmntran folgt, und hofft, manHv »

endlich einmal die Geistlichen, wovon em -vm"
Elend gestürzt wurde, pflichtmäßig versorgen. ^Die gefoderre Summe wird bewilligt, v f D
stin,".nung des Maxirüums und des Mnwr.uws
Besoldung der Geistlichen an eine aus chii ^Carrard, Anderwerth, Kchsendo „ch
Earlier und Gmür bestehende Commiss^"
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die Besetzung de? Pfründen an die hiermit schon
beauftragte Commission gewiesen.

Der deutsche Secretar Weiß erhalt für 3 Tage
Urlaub.

Senat, i?. August.
Präsident: Häfelin.

Der Dollmetsch Jay et erhält für 10 Tage
Urlaub.

Der Beschluß über den bevorstehenden consiitu-
tionellen Austritt des Senats wird in verbesserter
Abfassung verlesn,, und der schon ernannten Cow,
mission überwiesen, die in 2 Tagen berichten soll.

Die Discussion über den Beschluß der die
Grundideen über die neue Einrichtung des Crimi-
nalgerichtSwesens enthält, wird eröffnet. Der Be-
richt der Commission war folgender:

Wenn Helvetien in irgend einer Sache einer
Um,chmelzuug bedürfte, so war es unstreitig im
Cnminalwesen. Ueberall hatte die Humanität sich
der Herzen von Europens Machthabern bemächtigt,
und Ehrfurcht vor Menschenwerth athmete im
Rechtsgzng jowoh! als in den Gesetzen die ve o
und Leben, und Gut und Blut betrafen. Nuàie
Schweiz war noch am Ende des 13. Jahrhunderts
der Wohnsitz der Folter, und Gnade, (die furch-
terlichste und willkührlichste Sache von der Welt,)
nicht Geietze und das Recht, entschied daselbst je
nach Besshaffeicheit ihrer Laune, über Leben und
Evd, Ehre und Schande des Bürgers.
»..àch war die Wiedergeburt im Crimmalweien

Revolution, die überall und

n
imÄ o'r--, n". eh Regierungen abgefedert

H sieyere Erwartung vom aeaenwärti-

mit âr der -Keuschheitmit der Unzahl von lieoeln aussöhnte, die so '-em-nerichwer auf dem ehemals so ruhchen ch üllm -
so zufnedenen Helvetien liegen. - HMm a w ß

MUA - »i-riu AK ssnà
bnra^ à^ îezgêber die Wohlthäter ihrer Mir- Z

'bnm ein nie gehabtes j
àsckied' wî ^6 Gut von jedermann ohne ß

b ns à mm^.> und politischen Glan- ß

erst ^^8 dieses Gut so spät, a

Helve er >u n !n ^^r-ne des Vaterlandes oeni
Z

doch so leicht^ a, m
^"den begi-,nt War es

Pflicht, diesem -ââ ^ es doch so heiliges
«à-Kiê- °» >

da '^mun?inn.^?" màber Zögerung klagen,
ersehnte Gut - Ä ^ -»/ ^"ge, so beiß
s-». » à'ÂABÂîîZ.'? «- «'

BB. Repr. Sie haben Kuhns vorkreffiche
Einleitung zu gegenwärtiger Resolution selbst gele-
sen; Sie werden sich gewiß noch erinnern, daß
auch Jure Revisionskommission zwei gesàorne
Gerichte in allen Criminalsachea ohne Ausnahme
als Constitutionsverberbcsserung vorgeschlagen. Was
könnten Sie also anders als enchellue Annahme
der Resolution erwartn von uns die wir alle
Mitglieder Ihrer Revisionskommission sind? Von
uns, die es nicht gewohnt sind, besser und schö-
ner gesagte Sachen schwächer und unvollkommener
nachzulallen

Zwei Sachen vermißt indeß Ihre Commis--
sion zu ihrem großen Leidwesen in dem ,gegenwär-
tigen Gesetzesvorschlage. Die Wohlthat der Ge-
schwornengerichte soll wie es scheint, dem wegen
Staatsverbrechen angeschuldigten Bürger nicht zu
Theil werden. Der Gesetzesvorschlag scheint die
Meinung zu verrachen, als wolle dieß di? Constitué
tion- Allein ware es denn nicht möglich, was bei
verzeigteu Gliedern der Gesezgeüung und Vollzie-
hung geschieht, bei dieser Art von Verbrechern ein-
zuführen — so nemlich, daß das erste-Geschworne
Gericht urtheilen soll: Ob eine Untersuchung statt
finde oder nicht? — Das Kantonsgericht entschiede
sodann über die Anklage — das zweite Geschworne
Gericht über die That selbst u. s. w. Ueberhaupt
aber wird und muß in Ansehung der Staatsver-
brecher sowohl als in der Art. die Glieder der 2
obersten Behörden zu beurtheilen, die Constitution
wesentliche Abänderungen erhalten.

Hätte die Commission den Zusaz bei jedem
Geschwornenqericht gewünscht: daß keines eher auf-
gehoben werden dürfe, als bis die Sache been-
digt ist.

Vielleicht, wenn nur in jedem Viertel einmal
ein Friedensrichter seyn wird, wird dieser das Amt
eines Polizeibcamten verschen können Vielleicht
wird bei Einführung eines einfachern Rechtsganges
und bei wenigem Gerichtsbehörden möglich, das
schwere Amr eines Examinators besonders gelehrten
und wenigstens unparcheyischern Männern anzuver-
trauen, als es jene seyn dürften, die zugleich Rich-
ter sind, und also mitentscheiden können: ob die
Prozedur vollständig sey oder nicht?

Doch, B. R., zu was noch unsere Bemerkung
gen über diesen Gegenstand? zu was Vorschlag-
zu Verbesserungen, die könne» und gewiß werden
nachgeholt werden? zu was Betrachtungen, die erst
bei der Constitutionsverbesserung an Ort und Stelle
sind? — Die Commission räth nochmals einhellig
die Annahme der Resolution an.

^ Zäslin: Ohngeacht der Selbstkenntniß mcincx
Schwachheit über ein mir nicht genugsam bekanntes
noch von mir geprüftes Fach, meineGedankcn zu cröfncn,
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Will ich doch einige derselben wagen, überzeugt von
denen i n gegenwärtigen Beschluß enthaltenen vor-
trcflichen Grundsätzen, so wie auch von denjenigen,
welche der Verfasser der dem grossen Rath vor-
gelegten Einleitung äusscrt, würbe ich zur Anna!?-
mc des Beschlusses als Grundsaz rächen, wenn auch
weniger Gutes und der Aufklärung, die der Gesez-
gebcr immer zu befördern suchen soll, würdiges dar-
m enthalten wäre. — Wann ich ohne hinlängliche
Prüfting oder Kenntniß des Faches selbst, auch nur
die Geschichte der ältern, noch meyr aber diejenige
der neuern Zeiten aufmerksam durchgehe, so müssen
Gedanken und Wünsche bey mir entstehen, das Cri-
aninalwcsen in einer Republik, wie die helvetische, ge-
läutert von eilen Leidenschaften oder Willkuhrlichem, auf
den reinen Punkt der Vollkommenheit gebracht zu
sehen, dm die Annahme eines Grundsatzes, wie der

jczt vorgeschlagene erzielen möchte. Wann ich bcson-
Vers in der Verzassungsgeschichte Engellanvs, ohngc-
acht der Gewalt und des Einflusses, den die Regie-
rung mit so vielem Nachdruk gegen die Volksrepra-
ftmaliten zu gebrauchen, oder vielleicht zu mißbrau-
chen weiß, dem bereits crwehnten Verfasser der Ein-
leilung ganz beystimme, wann ich mir das Erhabene
denke, daß auch die englische mächtige Regierung, öf-
ters von Zrcvmüthigen Einzelnen angegriffen und scharf
beurtheilt, nicht vermögend seye, ihre Leidenschaft
oder Rache writers als bis zum Verhaft zu treiben,
und daß auch vor dem Richter selbst, wann auch
dieser alles einleitet um einen schuldigen Zu finden,
ein «Spruch, von ra nnpartheischen gcschwomen Bür-
gern, davon der Angeklagte einen Theil anszuschla-
gen befugt ist, die Unschuld plözlich retten und sogar
die Ehre des Angeklagten wieder herstellen kann; so

muß ich mich über engen, daß cme solche aus meh-
rcrc mir sogar bekannte Beispiele sich gründende Ver-
fügm.ig in dein richterlichen Theile die beste sei?.

Allem ohngeacht dieser meiner Ueberzeugung, verhec-
le ich nicht B,Repräsentanten, daß ich bey uns Schwic-
rigkciten vorsehe; Schwierigkeiten der Begnsse,

bekleidet, besuchet haben ode? sonst darinn gär
waren. Soll nun eine ganz andere Einkleidung und

Umänderung, zwar nach guten, vortrcflichm, selbst

von dem aufgeklärten Theil der Gcsezgeder alw ana-
kannten Grundsätzen bei den Cantons- und Distrikts-
Gerichten vorgehen, so sehe ich, ohne es zu vcrhce-

lcn, große Schwierigkeit des Begriffes vor; meiM
Bedcnkiichkciten könnten vielleicht cröfnet wài;
doch ich will nicht weitläufig seyn, Schwierigkeiten
der Ausführung sehe ich auch einige, hauptsächlich
in der Bildung der gedoppelten Geschworcngaichte.
Man wird immer vielleicht, besonders im Är/Mg,
befürchten, die Ernennung der GeschworM, ver-

muthlich durch die Präsidenten und Beisitzer wDg-
lrikts- und Cantonsgcrichte ernannt, ivcrdê parthe isch

uns nut zu vielem Einfluß degleuet ausfallen. Doch

die nachfolgende Beschlusse können einigermaßen tie-

scr Furcht vorbeugen; ich verhosse sie nach unserm

Wunsch und nach dem Grundsaz, der uns ache-

stellt wird. Ich verhosse auch, diese Beschlusse wer-

den so gestellt seyn, daß sie aus die Local-Kem«
des Characters unserer helvetischen Mitbürger u»t

auf ihr Erwarten einer wohl überlegten, aber nicht

allzu schnell verfügten Veränderung des Criminal-

Rechtsgangs (so nothwendig sie ist) Rükflchtnehmen

werden; in dieser Hoffnung bin ich den Gctanün
der Commission beigetrcten, und nehme den mm mir

nur als Grundsaz angesehenen Beschluß an.

Barras findet diese Grundlage keineswegs dura,-

ans, wie sie sollte ans das Recht gegründet, un°

drc Freiheit der Bürger dadurch nicht hinlänglich ge-

schuft. Der Art. 2 r überläßt die Gcsangennchnning

eines Bürg rs einem schriftlichen Lerhaftêbeichi eim

' rität; das Geftz sollte am dccompàichcn Autorität; ouv
Fälle bestimmen, in denen jene allein geschehen »nn-

Der Art. 6-, udcriäßt den Gese!,wor>icn,^viM
liehe Vorschrift, die Bestimmung der S-H Zo;
durch wird der Wiilkühr allzuviel eingeräumt»V uuzuv»»«
dessen da die Commission cinmüthlg mtNNMM, '

nachfolgende Beschlüsse das Mangelhafte
könne», so will cr sich der Annahme nicht ^Kubii ist nicht so nachgiebig, um >!M

tcrs hcr-gcwo! nt, seine richterlichen Verfassungen auch
bey allen Mängeln und Unrollkommcnhenen gut zu
glauben, wach am an den mchrsten Orten, noch
mehr auf gerechte Nichter als schlechte Regenten,
hat es ein Zutrauen in sie gesagt, das mit der Art
zn richten, und mit den Behandlungen enge
verbunden, und schwchr auszulöschen ist. — Bey
Erwählung der Cantonsrichtcr nach der jetzigen
Constitution mag das Beispiel dienen, daß meistens
durch die Wahl des Volks Personen dazu gelangt
sind, die entweder vorher schon Richter Stellen

Hofinmm '"î
- -

nsEn.l-.MNZA
dient alle Achtung
zu seyn: man will uns
lassen, nach denen dann gearbeitet
ihn schon der snssc und erhabene ss.
mission abschrckcn sollte, so verwirft

lieh vorkommende Beschlüsse", in Hossmmfl

gender beßrcr, anzunehmen. Kulms Einl-s
aber hüten wir -ms M

- ^ hier Prmc'p-enss""^
wird; r-ianii

d?/?
cr

Beschluß. Anstatt aus Büchern
man besser, auf den Volksgeist,
Gebräuche von Hevetien Nucsicch

ill. auf d-c cBttM

sieht airss Volk,' und nicht ach

Amerika, noch Frankreich.

: ;u n-p'!" ''..ocd

«f England,
(D-eFsttschmrp
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